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WEGFALL HOLDINGPRIVILEG: 

VERLUSTVERRECHNUNG MÖGLICH 

Holdinggesellschaften entrichten - sofern gewisse Vo-

raussetzungen erfüllt sind - auf kantonaler Ebene keine 

Gewinnsteuern (einzig Erträge aus schweizerischem 

Grundeigentum unterliegen der Gewinnsteuer). Dieses 

sog. Holdingprivileg wird im Wesentlichen dann ge-

währt, wenn die Beteiligungen oder die Erträge aus den 

Beteiligungen längerfristig mindestens zwei Drittel der 

gesamten Aktiven oder Erträge ausmachen. Zudem 

darf eine Gesellschaft, welche das Holdingprivileg be-

anspruchen möchte, in der Schweiz keine Geschäftstä-

tigkeit ausüben. 

 

Gemäss der bis anhin gültigen Veranlagungspraxis der 

Kantone konnten die während der Zeit des Holdingsta-

tus entstandenen Verluste nach dem Wegfall des Hol-

dingprivilegs grundsätzlich nicht mit steuerbaren Ge-

winnen verrechnet werden. In dem am 13. März 2012 

ergangenen Bundesgerichtsentscheid 2C_645/2011 

hat das Bundesgericht nun aber entschieden, dass sich 

eine solche Verlustverrechnung auch nach dem Über-

gang vom Holdingstatus zu einer ordentlichen Besteue-

rung rechtfertigen kann. Dabei unterscheidet das Bun-

desgericht zwischen zwei möglichen Fällen: 

 

 In einigen Kantonen (z.B. Obwalden, Graubünden 

und Jura) können sämtliche stillen Reserven - die 

unter dem Holdingstatus entstanden sind - vor dem 

Übergang zur ordentlichen Besteuerung steuer-

neutral in der Steuerbilanz offengelegt werden. Die-

se stillen Reserven können dann nach dem Über-

gang zur ordentlichen Besteuerung steuerneutral 

realisiert werden. Hier ist es gemäss den Ausfüh-

rungen des Bundesgerichtes vertretbar, dass Ver-

luste nach dem Übergang vom Holdingstatus zur 

ordentlichen Besteuerung nicht mehr berücksichtigt 

werden können. Dies darum, weil sowohl Gewinne 

wie auch Verluste - welche unter dem Holdingstatus 

entstanden sind - gleich behandelt werden (beide 

bleiben steuerlich unberücksichtigt). 

 Solange die vorstehend erläuterte Gleichbehand-

lung von Gewinnen und Verlusten nicht gewährleis-

tet ist, hält es das Bundesgericht für sachgerecht, 

dass Verluste - welche unter dem Holddingstatus 

entstanden sind - auch nach dem Übergang zur or-

dentlichen Besteuerung noch berücksichtigt werden 

dürfen. Das Bundesgericht erachtet eine Gleichbe-

handlung dann als nicht gegeben, wenn die stillen 

Reserven anlässlich des Übergangs zur ordentli-

chen Besteuerung für Steuerzwecke nur im han-

delsrechtlich zulässigen Umfang (d.h. bis zur Höhe 

der Anschaffungskosten) offengelegt werden dür-

fen. In diesem Fall werden im Rahmen einer späte-

ren Realisation auch stille Reserven steuerlich er-

fasst, welche unter dem Holdingstatus entstanden 

sind. Um eine Gleichbehandlung von Gewinnen und 

Verlusten auch in diesen Fällen zu gewährleisten, 

ist es gemäss Bundesgericht daher vertretbar, dass 

Verlustvorträge - welche unter dem Holdingprivileg 

entstanden sind - nach dem Statuswechsel noch 

berücksichtigt werden können. 

 

Im Entscheid vom 13. März 2012 hatte das Bundesge-

richt einen Fall betreffend den Kanton Zürich für die 

Steuerperiode 2007 zu beurteilen. Da im Kanton Zürich 

dazumal (im Jahr 2011 erfolgte im Kanton Zürich eine 

diesbezügliche Praxisänderung) stille Reserven anläss-

lich dem Statuswechsel nur bis zur Höhe der Anschaf-

fungskosten offengelegt werden konnten, hat das Bun-

desgericht entschieden, dass die während dem Beste-

hen des Holdingprivilegs entstandenen Verluste auch 

nach dem Wegfall dieses Privilegs mit steuerbaren 

Gewinnen verrechnet werden können. 

 

Gemäss der geltenden Praxis der Kantone wurde bis 

anhin auch den steuerlich privilegierten Domizil- und 

gemischten Gesellschaften nach einem Systemwechsel 

zur ordentlichen Besteuerung die vollständige Verrech-

nung der Vorjahresverluste verwehrt. Verluste aus den 
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Geschäftsjahren vor dem Statuswechsel konnten re-

gelmässig nur im Umfang der vormals steuerbaren 

Quote vorgetragen werden. Nach der hier vertretenen 

Meinung sind die vom Bundesgericht gemachten Aus-

führungen nun aber sinngemäss auch beim Übergang 

zur ordentlichen Besteuerung von vormals steuerlich 

privilegierten Domizil- und gemischten Gesellschaften 

zu berücksichtigen. Das würde bedeuten, dass Vorjah-

resverluste immer dann ungekürzt mit ordentlich steu-

erbaren Gewinnen verrechnet werden können, wenn 

anlässlich des Systemwechsels die stillen Reserven in 

der Steuerbilanz nicht vollständig offengelegt werden 

konnten. 

 

Die Fragestellungen, welche sich anlässlich eines Sta-

tuswechsels ergeben, können im Einzelfall sehr kom-

plex sein. Es empfiehlt sich daher, die sich ergebenden 

Steuerfolgen sowie mögliche Planungsoptionen durch 

eine Steuerexpertin oder einen Steuerexperten klären 

zu lassen. 
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